
Rechnung 2025 
 

1 
 

  
 

Anhang zur Jahresrechnung 2025 nach § 53 lit. a und b FHGG 
 
Bei der Rechnungsablage sind nicht nur die Aufgabenbereiche detailliert aufzuzeigen, sondern es ist 
auch ein Anhang zur Jahresrechnung zu präsentieren. 
 
Gemäss § 53 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) umfasst der Anhang der Jah-
resrechnung folgende Dokumente:  
- einen Anlagespiegel, der sämtliche Finanz- und Sachanlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens 

umfasst 
- einen Rückstellungsspiegel 
- einen Beteiligungsspiegel 
- einen Bericht über die Eventualverpflichtungen 
- zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der fi-

nanziellen Risiken der Gemeinde von Bedeutung sind 
- einen Eigenkapitalnachweis mit Ursache der Veränderung des Eigenkapitals 
 
Sämtliche Abweichungen gegenüber dem übergeordneten Recht sowie den allgemeinen Rechnungsle-
gungsgrundsätzen sind in den einzelnen Leistungsaufträgen kommentiert. Bei den Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätzen wurden die kantonalen Vorlagen verwendet. 
 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze 
 
Verständlichkeit 
Der Grundsatz der Verständlichkeit fordert, dass die Informationen der Rechnungslegung für fachinte-
ressierte Lesende verständlich und nachvollziehbar sind.  
 
Wesentlichkeit 
Gemäss dem Grundsatz der Wesentlichkeit sind sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten 
(Exekutive, Legislative, Fremdkapitalgeber usw.) offen zu legen, die für eine rasche und umfassende Be-
urteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind. Informationen sind wesentlich, wenn 
ihr Vorhandensein, ihr Fehlen, ihre Korrektur, ihre fehlerhafte Darstellung die Entscheidung des Nutzers 
beeinflussen könnten.  
 
Zuverlässigkeit 
Für die Zuverlässigkeit müssen die veröffentlichten Informationen verlässlich sein. Sie dürfen keine we-
sentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipulationen enthalten. Aus dem Aspekt der Zuverlässigkeit 
können folgende Prinzipien abgeleitet werden: 
a) Glaubwürdige Darstellung und wirtschaftliche Betrachtungsweise 
b) Willkürfreiheit 
c) Vorsicht 
d) Vollständigkeit 
 
Vergleichbarkeit 
Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung und 
Budgetierung wie auch die Strukturen der Finanzberichterstattung über einen längeren Zeitraum beibe-
halten werden und damit vergleichbar sind. Die Struktur der Darstellung in der Gemeinderechnung wird 
nur bei dauerhaften und wesentlichen Aufgabenänderungen oder bei Änderungen der gesetzlichen 
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Grundlagen geändert. Weiter dient der Grundsatz dazu, die Gemeinderechnungen untereinander zu ver-
gleichen. Dies wird mit einheitlichen Kontenrahmen, übergeordneten Vorgaben und statistischen Erhe-
bungen gefördert.  
 
Fortführung 
Bei der Rechnungslegung ist davon auszugehen, dass die Tätigkeiten der Gemeinde auf Dauer fortge-
führt werden. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich zu Fortführungswerten und nicht zu Veräusse-
rungswerten vorzunehmen. 
 
Bruttodarstellung 
Dem Grundsatz der Bruttodarstellung wird entsprochen, wenn Aktiven und Passiven, Aufwände und Er-
träge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen getrennt voneinander, ohne gegenseitige 
Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen werden. Ursächlich zusammengehörende Posten (wie Wert-
berichtigung auf Vermögenswerte oder Wertberichtigungen auf Forderungen) unterliegen der Brutto-
darstellung nicht, da in der Rechnungslegung deren wirtschaftlicher Gehalt dargestellt wird. 
 
Stetigkeit 
Gemäss dem Grundsatz der Stetigkeit sollen die Grundsätze der Rechnungslegung soweit als möglich 
über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben. 
 
Periodengerechtigkeit 
Nach dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit sind alle Aufwände und Erträge sowie Investitionsausga-
ben und Investitionseinnahmen in derjenigen Periode zu erfassen, in welcher sie verursacht werden. Die 
Bilanz ist als Stichtagsrechnung zu führen. Das Rechnungsjahr entspricht gemäss § 45 Absatz 3 FHGG 
dem Kalenderjahr. 
 
 
 
Ausserplanmässige Abschreibungen 
 
Im Jahr 2025 wurde folgende ausserplanmässige Abschreibung vorgenommen: 
Anlage 10278 Brandschutz Tagesstruktur Ex-Erni-Haus CHF 60‘076.00 
Aufgrund der Annahme, dass die Dorfkernentwicklung bis im Jahr 2030 soweit fortgeschritten sein wird, 
dass das Gebäude der heutigen Tagesstruktur nicht mehr existieren wird, hat die Buchhaltung im Jahr 
2025 eine ausserplanmässige Abschreibung vorgenommen, damit mit den planmässigen Abschreibun-
gen ab dem Jahr 2025 im 2030 dieses Projekt einen Wert von 0 aufweisen wird. 
 


